
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/12/15 9Os83/81
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 Veröffentlicht am 15.12.1981

Norm

StGB §164 Abs1 Z2

Rechtssatz

Die Begründung von Eigentum durch den Täter, Vortäter oder sonstigen Vorbesitzer beseitigt den an der Sache

haftenden Makel der Herkunft aus einer mit Strafe bedrohten Handlung nur dann, wenn der entsprechende

Eigentumsvorgang rechtlich unanfechtbar ist.
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